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Im Focus > www.vw-online.eu
Auf dieser Seite erhalten Sie Praxistipps und erste Hinweise zu Informationen, die in vielen Fällen auf unserem  
Online-Portal vertieft bzw. ergänzt werden. Geben Sie dort in die Suchmaske die zu den einzelnen Hinweisen angegebene
Dokumentennummer ein. Wenn auch Sie interessante Neuigkeiten für unsere Leser haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz für Wasser- und Fernwärmeversorger
Alle Unternehmer, die eine Webseite unterhalten oder Allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden (§ 36 Abs. 1 VSBG) und die
mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigen (§ 36 Abs. 3 VSBG), also u.a. wohl fast alle Wasser- und Fernwärmeversorger (für Strom und
Gas siehe VersorgW 2016, 114, DokNr. 16003800), müssen ab dem 01.02.2017 die Informationspflichten nach § 36 Abs. 1 und 2
VSGB beachten. Danach ist der Verbraucher »leicht zugänglich, klar und verständlich« darüber zu informieren, inwieweit der
 Unternehmer bereit ist, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1
VSBG). Die Information muss also auf jeden Fall erfolgen, insbesondere auch dann, wenn der Unternehmer nicht an einem Streit-
beilegungsverfahren teilnehmen möchte, wozu er nicht verpflichtet ist. Dies ergibt sich aus der Formulierung »inwieweit« in § 36
Abs. 1 Nr. 1 VSBG. Nimmt der Unternehmer an einem Streitbeilegungsverfahren teil, so muss er überdies die zuständige Verbrau-
cherschlichtungsstelle mit Anschrift und Webseite nennen und erklären, dass er am Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilnimmt (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 VSBG). Die Informationen müssen auf der Website des Unternehmers, so eine
existiert, erscheinen (§ 36 Abs. 2 Nr. 1 VSBG) und zusammen mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so welche verwendet
werden, gegeben werden (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 VSBG). Eine weitere Informationspflicht besteht nach § 37 VSBG anlassbezogen, wenn
eine Streitigkeit über einen Verbrauchervertrag nicht bilateral beigelegt werden konnte. Dann muss der Unternehmer den Verbrau-
cher in auf eine für ihn zuständige Verbraucherschlichtungsstelle unter Angabe von deren Anschrift und Webseite hinweisen und
zugleich angeben, ob er zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren bei dieser Verbraucherschlichtungsstelle bereit ist. 
Ist der Unternehmer zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren bereit, so hat er diese Verbraucherschlichtungsstelle anzugeben
(§ 37 Abs. 1 VSBG). Diese anlassbezogenen Informationen müssen in Textform erteilt werden (§ 37 Abs. 2 VSBG.

> DokNr. 17001861

Rückwirkend zum 01.01.2016: Verlustverrechnung neu geregelt
Durch das „Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften“ vom 20.12.2016 sollen künftig
Kapitalgesellschaften in Deutschland leichter investieren können, insbesondere junge Unternehmen mit neuen Geschäftsideen
sollen profitieren. Künftig können Kapitalgesellschaften nicht genutzte Verluste auch bei einem Wechsel des Anteilseigners
steuer lich geltend machen und mit künftigen Gewinnen verrechnen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Geschäftsbetrieb erhalten
bleibt und eine anderweitige Verlustnutzung ausgeschlossen ist. Die bisher geltende Verlustabzugsbeschränkung sollte ver -
hindern, dass Unternehmen ihre Steuern minimieren, indem sie „fremde“ Verluste nutzen (sogenannter Mantelkauf). Bei einem
Wechsel der Anteilseigner innerhalb von fünf Jahren gingen daher Verluste anteilig oder vollständig verloren. 
Das Gesetz wurde am 23.12.2016 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I, 2998) verkündet und tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.

> DokNr. 17001859
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